
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/6/20 6Ob95/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1974

Norm

ABGB §182 Abs2

Rechtssatz

Wird ein unter väterlicher Gewalt stehendes Kind durch eine Wahlmutter an Kindesstatt angenommen, erlöschen die

nicht bloß in der Verwandtschaft an sich bestehenden familienrechtlichen Beziehungen lediglich hinsichtlich der

leiblichen Mutter, es sei denn das Gericht hätte zufolge Einwilligung des Vaters in das Erlöschen dieser Beziehungen

auch ihm gegenüber dies ausgesprochen. Ist letzteres nicht der Fall, bleibt die väterliche Gewalt dem Vater.
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